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1 BEGRÜNDUNG 

ZUGRUNDE LIEGT DER BEBAUUNGSPLAN "SAFFERSTETTEN SÜD" IN DER AKTUELL GÜLTIGEN 
FASSUNG. 

DIE EIGENTÜMER DER FLURNUMMER 5, GEMARKUNG SAFFERSTETTEN BEABSICHTIGEN DIE 
MAXIMALE GESCHOSSFLÄCHENZAHL VON 0,31 AUF 0,55 ZU ERHÖHEN. 

DIES SOLL IM ALLGEMEINEN DER NACHVERDICHTUNG DIENEN UND DIE ANFORDERUNG AN 
EINER DER GRUNDSTÜCKSGRÖßE ENTSPRECHENDEN BEBAUUNG GEWÄHRLEISTEN. 

AUS STÄDTEBAULICHER SICHT BESTEHEN KEINE BEDENKEN. 

ES HANDELT SICH UM EINEN BEBAUUNGSPLAN DER INNENENTWICKLUNG, DESSEN 
GRUNDFLÄCHE< 20.000 M2 IST UND DER VERSORGUNG DER BEVÖLKERUNG MIT 
WOHNRAUM UND DER NACHVERDICHTUNG DIENT. 
DER BEBAUUNGSPLAN LIEGT IN KEINEM SCHUTZGEBIET. 
§13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB STELLT DIE BEBAUUNGSPLÄNE DER INNENENTWICKLUNG VON DER
ANWENDUNG DER NATURSCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG FREI. ES GELTEN DIE
VORAUSSICHTLICHEN EINGRIFFE IN NATUR UND LANDSCHAFT ALS VOR DER PLANERISCHEN
ENTSCHEIDUNG BEREITS ERFOLGT ODER ZULÄSSIG, D. H. DIE NATURSCHUTZRECHTLICHE
EINGRIFFS-REGELUNG IST NICHT ANWENDBAR.
ES FINDET KEINE UMWELTPRÜFUNG NACH§ 2 Abs. 4 BauGB STATT.
ANHALTSPUNKTE, DIE EINE BEEINTRÄCHTIGUNG DER IN § 1 Abs. 6, Nr. 7, Buchstabe b, BauGB
GENANNTEN SCHUTZGÜTER BETREFFEN, SIND NICHT ERKENNBAR.

FÜR DIESES DECKBLATT GELTEN IM ÜBRIGEN DIE ERLÄUTERUNGEN UND DIE TEXTLICHEN 
FESTSETZUNGEN DES RECHTSVERBINDLICHEN BEBAUUNGSPLANS, SOWIE DER 
DAZUGEHÖRIGEN BEGRÜNDUNG SINNGEMÄß. 
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1 BEBAUUNGSPLAN 
II 

GULTIG 

(2) Maß der baulichen Nutzung

Für die einzelnen Baugrundstücke gilt vorrangig das Maß 
der baul lchen Nutzung, das im Plan durch Bau! lnien, 
Baugrenzen und Geschoßzahlen festgesetzt ist. Das in 
Tabellenform oder in der Zeichnung (als Anlage) 
aufgefuhrte Höchst- bzw. Mindest�aß darf nicht über- bzw. 
unterschritten werden. 

Für die Grundstücke, dessen Grundstücksgrenze sich nicht 
geändert haben, gilt das Maß der baulichen Nutzung in 
Tabellenform: 

F 1. Nr. 

5 

GFZ 
Höchstwerte 

0,31 

GRZ 
Höchstwerte 

0, 15 

GÜZ 
Mindestwerte 

0,50 
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1 BEBAUUNGSPLAN - ÄNDERUNG 

ÄNDERUNG 

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

FÜR DIE EINZELNEN BAUGRUNDSTÜCKE GILT VORRANGIG DAS MAß DER BAULICHEN 
NUTZUNG, DAS IM PLAN DURCH BAULINIEN, BAUGRENZEN UND GESCHOßZAHLEN 
FESTGESETZT IST. DAS IN TABELLENFORM ODER IN DER ZEICHNUNG (ALS ANLAGE) 
AUFGEFÜHRTE HÖCHST- BZW. MINDESTMAß DARF NICHT ÜBER- BZW. UNTERSCHRITTEN 
WERDEN. 

FÜR DIE GRUNDSTÜCKE, DESSEN GRUNDSTÜCKSGRENZE SICH NICHT GEÄNDERT HABEN, 
GILT DAS MAß DER BAULICHEN NUTZUNG IN TABELLENFORM: 

GFZ = 0,55 
GRZ = 0,15 
GÜZ = 0,50 








